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Normenhierarchie

Die wichtigsten Normen in Kürze (Moor, 1994; Fagone, 2012): 

• Verfassung 

• Grundlegender Akt, auf dem der Staat beruht. 

• Struktur, Zuständigkeiten und Ziele.

• Aufgabenteilung zwischen den Kantonen und dem Bund und schränkt die Tätigkeit des Staates ein 

(Pressefreiheit).

• Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche des Staates.

https://www.youtube.com/

watch?v=airbqGaEZDk

https://www.youtube.com/watch?v=airbqGaEZDk
https://www.youtube.com/watch?v=airbqGaEZDk


HES-SO Wallis-Wallis 
Seite 4

Normenhierarchie

Die wichtigsten Normen in Kürze (Moor, 1994; Fagone, 2012): 

• Gesetz

• Gesetz im formellen Sinne ist jede nicht verfassungsmässige Rechtsnorm, die vom Parlament 

verabschiedet und im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens einem Referendum 

unterworfen wird. 

• Als Gesetz im materiellen Sinn gilt jede Art von normativem Text (Verordnung des Bundesrates).

• Verordnung

• Bei der Verordnung handelt es sich um eine Rechtsvorschrift, die in einem vom Referendum 

ausgenommenen Verfahren erlassen wird. 

• Parlament und Regierung. 

• Muss mit dem Gesetz (im formalen Sinne) und der Verfassung in Einklang stehen.

• Entweder: 

• Spezifizierung eines Gesetzes.

• Vollendung eines Gesetzes.
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Normenhierarchie

Die Normenhierarchie (Moor, 1994; Fagone, 2012): 

Ziel: Gewährleistung der Kohärenz der staatlichen Aktivitäten 

• Höhere Rechtsnormen haben Vorrang vor niedrigeren Rechtsnormen. 

• Die Vorschriften des niederen Rechts müssen mit den Vorschriften des höheren Rechts vereinbar sein.

• Die Norm kann nur von der Behörde, die sie erlassen hat, oder von einer übergeordneten Behörde 

geändert oder aufgehoben werden (z. B. kann der BR ein Parlamentsgesetz nicht ausser Kraft setzen). 

Entspricht der Hierarchie der staatlichen Organe ➔ Je umständlicher das Verfahren zur 
Verabschiedung einer Norm ist, desto höher steht die Norm in der Hierarchie. 

1. Die Verfassung (Volk und Kantone), 

2. Das Gesetz (Parlament), 

3. Verordnungen (der Regierung). 

Gilt für die Struktur des Staates

• Bundesstaatliches Recht hat Vorrang vor kantonalem Recht. 

• Jedes Bundesgesetz geht jedem kantonalen Gesetz vor, das ihm widerspricht. 
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Der Gesetzgebungsprozess

4 Phasen (Sciarini, 2006)

• Der Anstoss;

• Die vorparlamentarische Phase;

• Die parlamentarische Phase;

• Die Phase des Referendums. 

https://www.ch-info.swiss/edition-

2021/das-parlament/weg-zu-einem-

neuen-gesetz

https://www.swissinfo.ch/ger/politik/

explainer_wie-viele-schritte-

braucht-es-zum-erlass-eines-

schweizer-gesetzes-/45408364

https://www.youtube.com/watch?v=

VFVGVYuQYrA

https://www.youtube.com/watch?v=

H_qe_TqLdII

https://www.ch-info.swiss/edition-2021/das-parlament/weg-zu-einem-neuen-gesetz
https://www.ch-info.swiss/edition-2021/das-parlament/weg-zu-einem-neuen-gesetz
https://www.ch-info.swiss/edition-2021/das-parlament/weg-zu-einem-neuen-gesetz
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/explainer_wie-viele-schritte-braucht-es-zum-erlass-eines-schweizer-gesetzes-/45408364
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/explainer_wie-viele-schritte-braucht-es-zum-erlass-eines-schweizer-gesetzes-/45408364
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/explainer_wie-viele-schritte-braucht-es-zum-erlass-eines-schweizer-gesetzes-/45408364
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/explainer_wie-viele-schritte-braucht-es-zum-erlass-eines-schweizer-gesetzes-/45408364
https://www.youtube.com/watch?v=VFVGVYuQYrA
https://www.youtube.com/watch?v=VFVGVYuQYrA
https://www.youtube.com/watch?v=H_qe_TqLdII
https://www.youtube.com/watch?v=H_qe_TqLdII
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Der Gesetzgebungsprozess

Der Prozess im Detail

https://www.ch.ch/de/demokratie/da

s-recht-in-der-schweiz-und-das-

volkerrecht/wie-entsteht-ein-gesetz/

https://www.ch.ch/de/demokratie/das-recht-in-der-schweiz-und-das-volkerrecht/wie-entsteht-ein-gesetz/
https://www.ch.ch/de/demokratie/das-recht-in-der-schweiz-und-das-volkerrecht/wie-entsteht-ein-gesetz/
https://www.ch.ch/de/demokratie/das-recht-in-der-schweiz-und-das-volkerrecht/wie-entsteht-ein-gesetz/
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Der Gesetzgebungsprozess

Der Prozess im Detail

1. Die Gesetzesentwürfe werden mehrheitlich vom Bundesrat ausgearbeitet. Sie gehen auf sein 
Initiativrecht (1a) oder auf einen ihm mit einer Motion erteilten Auftrag des Parlaments zurück 
(1b).

2. Ein Gesetzesentwurf kann auch auf Antrag eines Abgeordneten, einer Fraktion, einer 
Kommission (in allen drei Fällen handelt es sich um eine parlamentarische Initiative) oder eines 
Kantons (kantonale Initiative) ausgearbeitet werden. Entscheidet sich das Parlament für eine 
Initiative, so ist nicht der Bundesrat, sondern die zuständige Kommission eines der Räte für die 
Ausarbeitung des Gesetzes zuständig.

3. Der Vorentwurf wird in der Regel von der zuständigen Kommission oder dem Bundesrat in die 
Vernehmlassung geschickt.

4. Nach der Vernehmlassung wird der Gesetzesentwurf ausgearbeitet und mit der Botschaft oder 
dem erläuternden Bericht an die Räte weitergeleitet.

5. Die Räte beraten den Gesetzesentwurf nacheinander. Bei einem vom Bundesrat 
ausgearbeiteten Gesetzesentwurf legen die Ratspräsidentinnen bzw. -präsidenten fest, welcher 
Rat den Gesetzesentwurf zuerst behandelt; können sie sich nicht einigen, entscheidet das Los.

https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-

parlament/parlamentsportraet/aufgaben-der-

bundesversammlung/rechtsetzung/gesetzgebung

https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsportraet/aufgaben-der-bundesversammlung/rechtsetzung/gesetzgebung
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsportraet/aufgaben-der-bundesversammlung/rechtsetzung/gesetzgebung
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsportraet/aufgaben-der-bundesversammlung/rechtsetzung/gesetzgebung
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Der Gesetzgebungsprozess

Der Prozess im Detail

6. Die für das Sachgebiet zuständigen Kommissionen beraten den Entwurf jeweils vor, stellen 
ihrem Rat Antrag und bestimmen eine Berichterstatterin bzw. einen Berichterstatter, die bzw. 
der ihre Anträge im Rat vertritt (die Ausschüsse des Nationalrats ernennen in der Regel einen 
Berichterstatter für Deutsch und einen für Französisch).

7. Jeder Rat berät als Erstes, ob er auf den Gesetzesentwurf eintreten will (Eintretensdebatte). 
Hat er Eintreten beschlossen, berät er den Entwurf artikelweise (Detailberatung) und führt 
danach eine Gesamtabstimmung über den ganzen Entwurf durch.

8. Manchmal gibt es Differenzen zwischen den beiden Räten, und hier kommt das 
Differenzbereinigungsverfahren ins Spiel. Bleiben nach drei Beratungen in jedem Rat 
Differenzen bestehen, wird eine Einigungskonferenz einberufen, die eine 
Verständigungslösung zu suchen hat.

https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-

parlament/parlamentsportraet/aufgaben-der-

bundesversammlung/rechtsetzung/gesetzgebung

https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsportraet/aufgaben-der-bundesversammlung/rechtsetzung/gesetzgebung
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsportraet/aufgaben-der-bundesversammlung/rechtsetzung/gesetzgebung
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsportraet/aufgaben-der-bundesversammlung/rechtsetzung/gesetzgebung
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Der Gesetzgebungsprozess

Der Prozess im Detail

9. Sobald die Beschlüsse von National- und Ständerat übereinstimmen, führen beide Räte in der 
letzten Sitzung der Session eine Schlussabstimmung durch. Danach wird das Gesetz im 
Bundesblatt veröffentlicht.

10. Wird das fakultative Referendum ergriffen, kommt es zu einer Volksabstimmung.

11. Wird das Referendum nicht ergriffen oder wird das Gesetz in der Referendumsabstimmung 
angenommen, wird es in der Amtlichen Sammlung mit dem Hinweis auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens veröffentlicht. Wird das Gesetz in der Referendumsabstimmung abgelehnt, tritt 
es nicht in Kraft.

https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-

parlament/parlamentsportraet/aufgaben-der-

bundesversammlung/rechtsetzung/gesetzgebung

https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsportraet/aufgaben-der-bundesversammlung/rechtsetzung/gesetzgebung
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsportraet/aufgaben-der-bundesversammlung/rechtsetzung/gesetzgebung
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsportraet/aufgaben-der-bundesversammlung/rechtsetzung/gesetzgebung
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Öffentliche Verwaltung

Quelle: buero_superman_1501735.jpg 

(500×468) (toonpool.com)

https://www.toonpool.com/user/195/files/buero_superman_1501735.jpg
https://www.toonpool.com/user/195/files/buero_superman_1501735.jpg
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Öffentliche Verwaltung

Einfache Definition: «Staat in Aktion», «Staatsapparat». 

• Wenn es keine öffentliche Verwaltung gäbe, wäre jede Form von öffentlichem Handeln unmöglich.

• Die staatliche Tätigkeit erfordert eine öffentliche Verwaltung, die diese Tätigkeit unterstützt. 

Es handelt sich nicht nur um eine Unterordnung (nicht nur um ein Exekutivorgan), sondern um 
etwas Komplexeres, da es auch die politische Macht und den politischen Prozess beeinflussen 
kann. 

• Eigene Autonomie.

• Eigeninitiative. 

Die politische Macht vergeht, während die öffentliche Verwaltung bestehen bleibt. Es gibt 
verschiedene Zeitlichkeiten. Eine öffentliche Verwaltung wird nicht aufhören.

Quelle: https://baripedia.org/wiki/Qu%E2%80%99est-

ce_qu%E2%80%99une_administration_publique_%3F

https://baripedia.org/wiki/Qu%E2%80%99est-ce_qu%E2%80%99une_administration_publique_%3F
https://baripedia.org/wiki/Qu%E2%80%99est-ce_qu%E2%80%99une_administration_publique_%3F
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Öffentliche Verwaltung

Definitionselemente 

• Eine Organisation, in der mehrere Personen zusammenarbeiten, um ein oder mehrere Ziele zu 
erreichen.

• Diese Koordinierung wird durch das Vorhandensein einer Hierarchie sowie durch das 
Vorhandensein schriftlicher, unpersönlicher Regeln gewährleistet, die das Funktionieren der 
öffentlichen Verwaltung, aber auch die Einstellung und Beförderung von Beamten innerhalb 
dieser Verwaltung regeln müssen.

• Die Zusammenarbeit setzt eine Spezialisierung oder Aufgabenteilung voraus, die eine gewisse 
Koordinierung erfordert.

• Diese Zusammenarbeit findet in einer öffentlichen Arena statt (die Verwaltung spielt eine 
wichtige Rolle bei der Formulierung und Umsetzung der öffentlichen Politik und ist daher ein 
integraler Bestandteil des politischen Prozesses).

Quelle: https://baripedia.org/wiki/Qu%E2%80%99est-

ce_qu%E2%80%99une_administration_publique_%3F

https://baripedia.org/wiki/Qu%E2%80%99est-ce_qu%E2%80%99une_administration_publique_%3F
https://baripedia.org/wiki/Qu%E2%80%99est-ce_qu%E2%80%99une_administration_publique_%3F
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Öffentliche Verwaltung

Definitionselemente 

• Ihre Rolle im öffentlichen Bereich unterliegt der formellen und informellen Kontrolle durch 
Politiker und die Öffentlichkeit (Rechenschaftspflicht).

• Die Verwaltung ist öffentlich in dem Sinne, dass :

• Sie führt im Namen der Instanz, die das Monopol für legitimen Zwang innehat, Tätigkeiten aus, die 

die Wahl der Ziele und die Verteilung der Ressourcen innerhalb einer bestimmten Gesellschaft 

beeinflussen;

• Sie erbringt Dienstleistungen für die Gemeinschaft und dient dem allgemeinen Interesse (im 

Gegensatz zu Sonderinteressen);

• Sie verfügt über eine globale Zuständigkeit (sie verfolgt eine Vielzahl von Zielen), die sie im 

öffentlichen Interesse umsetzt.

• Die öffentliche Verwaltung unterscheidet sich grundlegend von der privaten Verwaltung: 
Öffentliche Güter und Dienstleistungen werden nicht auf einem Markt verkauft, die Verwaltung 
arbeitet auf kontinuierlicher Basis und auf dem gesamten Staatsgebiet.

Quelle: https://baripedia.org/wiki/Qu%E2%80%99est-

ce_qu%E2%80%99une_administration_publique_%3F

https://baripedia.org/wiki/Qu%E2%80%99est-ce_qu%E2%80%99une_administration_publique_%3F
https://baripedia.org/wiki/Qu%E2%80%99est-ce_qu%E2%80%99une_administration_publique_%3F
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Öffentliche Verwaltung

Einige Merkmale

• Gleichbehandlung.

• Das Unternehmen kann überzeugen, der Staat kann zwingen.

• Öffentliche Güter und Dienstleistungen.

• Geografische Erreichbarkeit einer Dienstleistung. 

• Erschwinglichkeit (niemand sollte wegen des Preises oder der Kosten von der öffentlichen 

Dienstleistung ausgeschlossen werden). 

• Qualität der Dienstleistungen (der Zugang zu Dienstleistungen von akzeptabler Qualität muss 

gewährleistet sein). 

• Anpassungsfähigkeit dieser Dienste (der öffentliche Dienst muss sich an den Bedürfnissen der 

Bürger orientieren).

• Verfolgung des öffentlichen Interesses.

Quelle: https://baripedia.org/wiki/Qu%E2%80%99est-

ce_qu%E2%80%99une_administration_publique_%3F 

https://baripedia.org/wiki/Qu%E2%80%99est-ce_qu%E2%80%99une_administration_publique_%3F
https://baripedia.org/wiki/Qu%E2%80%99est-ce_qu%E2%80%99une_administration_publique_%3F
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Öffentliche Verwaltung

Die 3 Gewalten der öffentlichen Verwaltungen (Bezes, 2004)

• Formgebende Kraft 

• Beamte sind nicht nur Vollstrecker von Vorschriften oder von Politikern beschlossenen 

Regelungstexten, sie sind auch an der Ausarbeitung dieser Texte beteiligt. 

• Die Gesetzestexte werden den Spezialisten im Bereich der Verwaltung sehr allgemeine und vage 

Ziele vorgeben, so dass die Beamten einen grossen Spielraum haben, um zu wissen, in welche 

Richtung sie diese Texte umsetzen und anwenden werden.

• Vermittlungsmacht

• Die öffentliche Verwaltung ist eine Schnittstelle zwischen verschiedenen Akteuren, die an der 

öffentlichen Politik beteiligt sind. 

• Die öffentliche Verwaltung wird mit den verschiedenen Gruppen in Kontakt stehen.

• Die Verwaltung «spielt» mit den verschiedenen Gruppen.
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Öffentliche Verwaltung

Die 3 Gewalten der öffentlichen Verwaltungen (Bezes, 2004)

• Durchsetzungskraft 

• Die Komplexität der Realität erfordert in der Praxis einen gewissen Handlungsspielraum (immer 

auch einen gewissen Ermessensspielraum). 

• Die Art und Weise, wie die Akteure die bestehenden Gesetze auslegen und manchmal sogar nicht 

anwenden, lässt einen Raum für Autonomie, der fast unvermeidlich ist.

• Informationsasymmetrie: Eine Person vor Ort verfügt über viel mehr Informationen, um eine 

Entscheidung zu treffen, als ihr Chef oder die Regierung, die die Entscheidung getroffen hat, 

das Gesetz zu erlassen.

• Qualifikation und Fachwissen: Die Sachberarbeiter in diesem Bereich erwerben eine 

Qualifikation und ein Fachwissen, über das ihre Vorgesetzten oder politischen 

Entscheidungsträger nicht unbedingt verfügen.
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Öffentliche Verwaltung

Bundesverwaltung 

auf einen Blick 

https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation

/der-bund-kurz-erklaert.html

https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/der-bund-kurz-erklaert.html
https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/der-bund-kurz-erklaert.html
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Öffentliche Verwaltung

Bundesverwaltung 

auf einen Blick 

https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation

/der-bund-kurz-erklaert.html

https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/der-bund-kurz-erklaert.html
https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/der-bund-kurz-erklaert.html
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Öffentliche Verwaltung

Bundesverwaltung 

auf einen Blick 

(Bundesrat)

https://www.bk.admin.ch/bk/de/h

ome/dokumentation/der-bund-

kurz-erklaert.html

https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/der-bund-kurz-erklaert.html
https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/der-bund-kurz-erklaert.html
https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/der-bund-kurz-erklaert.html
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Öffentliche Verwaltung

Bundesverwaltung 

auf einen Blick 

https://www.bk.admin.ch/bk/de/h

ome/dokumentation/der-bund-

kurz-erklaert.html

https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/der-bund-kurz-erklaert.html
https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/der-bund-kurz-erklaert.html
https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/der-bund-kurz-erklaert.html
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Öffentliche Verwaltung

Bundesverwaltung 

auf einen Blick 

https://www.bk.admin.ch/bk/de/h

ome/dokumentation/der-bund-

kurz-erklaert.html

https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/der-bund-kurz-erklaert.html
https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/der-bund-kurz-erklaert.html
https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/der-bund-kurz-erklaert.html
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